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I. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 BauGB und BauNVO 

1. Fläche mit besonderen Nutzungszweck, Zweckbestimmung „Angelsportverein“  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB) 
In der als Fläche mit besonderen Nutzungszweck mit der Zweckbestimmung „Angelsport-
verein“ festgesetzten Fläche sind Anlagen für Freizeit-, Sport- und Aufenthaltszwecke zu-
lässig. 
Es wird folgendes festgesetzt:  

− Innerhalb der mit dem Index „1“ festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche sind 
zwei überdachte Freisitze zulässig, die angelsportlichen-, freizeitlichen und öffentlichen 
Zwecken dienen. 

− Innerhalb der mit dem Index „2“ festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche ist ein 
Gebäude zulässig, das angelsportlichen-, freizeitlichen und öffentlichen Zwecken dient. 
Außerdem ist eine öffentlich zugängliche Vereinsgaststätte zulässig. 

− Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen definiert. Geringfü-
gige Überschreitungen der festgesetzten Baugrenzen durch Gebäudeteile (wie z.B. Vor-
dächer) bis zu einer Tiefe von 2,00 m und einer Breite von 3,50 m sind, unter Beachtung 
der Abstandsflächen nach § 6 HBO, als Ausnahme zulässig. 

− Es sind Gebäude mit einer maximalen Grundfläche von insgesamt 505 m² zulässig. Die 
zulässige Grundfläche für Wege und Nebenanlagen beträgt 430 m². 

− Als maximale Gebäudehöhe werden 5,20 m, bezogen auf die natürliche Geländeober-
fläche, zugelassen. Die Gebäudehöhe darf durch Anlagen oder Bauteile der technischen 
Gebäudeausrüstung und Oberlichter um bis zu 1,00 m überschritten werden. 

− Die Gebäude dürfen nicht zu Wohnzwecken genutzt werden.  

2. Öffentliche Grünfläche 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
In der als öffentliche Grünfläche festgesetzten Fläche sind Anlagen für Freizeit-, Sport und 
Aufenthaltszwecke wie folgt zulässig.  

− Stellplätze in den mit „St“ gekennzeichneten Flächen 

− Spielplatz für Kleinkinder 

− Unbefestigte Fußwege 

3. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 14 BauGB) 

3.1 Artenschutzmaßnahmen 
Zur Vermeidung oder Verhinderung von Störungen, Tötungen und / oder Schädigungen 
von Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von europäischen Vogelarten i.S.v. 
Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie sind Gehölzrodungen sowie Umbau- und Abrissmaßnah-
men nur in der Zeit vom 01. Oktober bis 28. / 29. Februar zulässig (§ 39 Abs. 5 
BNatSchG). 

3.2 Versickerung von Niederschlagswasser 
Soweit wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen, ist das 
Niederschlagswasser der Dachflächen und der befestigten Flächen auf dem Grundstück 
rückzuhalten bzw. zu versickern. 
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Die Versickerung von Niederschlagswasser bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch 
den Kreisausschuss des Landkreises Groß-Gerau, Abteilung Wasser- und Bodenschutz, 
Wilhelm-Seipp-Str. 4, 64521 Groß-Gerau. Für die Einleitung oder Versickerung sind die 
Vorgaben des DWA-Merkblattes M 153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang von Nie-
derschlagswasser) und die DWA-Richtlinie A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen 
zur Versickerung von Regenwasser) zu beachten. 

3.3 Freiflächenbeleuchtung 
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten sowie der Irritation von Vö-
geln und Fledermäusen sind ausschließlich Außenbeleuchtung, welche folgende Bedingun-
gen erfüllen, zulässig. 

− Die Beleuchtung darf nicht über den Bestimmungsbereich hinaus strahlen. 

− Zulässig sind nur voll abgeschirmte Leuchten (0 % Upward Light Ratio) mit vollständig 
geschlossenem, staubdichtem Gehäuse (Schutzklasse IP 65) und einem für die meisten 
Arten wirkungsarmen Farbspektrum (ohne UV-Anteil, geringer Blaulichtanteil, warmwei-
ßes Licht mit Farbtemperaturen von 1.600 – 2.400 K, max. 3.000 K), deren Oberfläche 
sich nicht auf mehr als 60 °C aufheizt. 

− Die Lichtpunkthöhen sind möglichst niedrig zu halten. 

− Die höchstzulässige Beleuchtungsstärke beträgt 5 Lux für die Weg- und Zugangsbe-
leuchtung sowie 10 Lux für Hof- und Parkplatzbeleuchtung. 

4. Erhaltung und Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB) 
Die zum Erhalt festgesetzten Randeingrünungen sowie bestehende Gehölze und Bäume 
sind dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang durch eine gleichwertige, standort-
gerechte und heimische Nachpflanzung zu ersetzen. 
Innerhalb der öffentlichen Grünfläche, welche nicht durch eine Umgrenzung von Flächen 
für Stellplätze oder eine Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen überlagert werden, sind 18 heimische, standortge-
rechte Einzelbäume zu pflanzen. Es wird auf Festsetzung Nr. I. 5 verwiesen. 

5. Mindestanforderungen an Baum- und Strauchpflanzungen 
Für alle nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB zu pflanzenden Bäume und Sträucher werden fol-
gende Mindestanforderungen festgesetzt: 

− Bäume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm 

− Sträucher:                2 x verpflanzt, Größe 60-100 cm. 
Es sind heimische, standortgerechte Bäume und Sträucher gemäß den Artenempfehlun-
gen (siehe VI) zu verwenden. Sie sind dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind 
spätestens nach einem Jahr nachzupflanzen. 

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
Übernahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan gemäß 
§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 3 Hessischer Bauordnung (HBO) 

6. Dächer 
Als Dachform sind Satteldächer, vierseitige Walmdächer (Pyramidenform) oder Flachdä-
cher zulässig.  
Dachaufbauten sind unzulässig. 
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Die Errichtung von Solaranlagen sowie extensive Dachbegrünungen sind zulässig. 

7. Einfriedungen 
Zulässig sind Bepflanzungen mit heimischen Gehölzen bzw. Kletterpflanzen. 

8. Aufschüttungen 
Geländeaufschüttungen sind bis maximal 0,50 m, bezogen auf das natürliche Gelände, zu-
lässig.  

III. Kennzeichnung gemäß § 9 Abs. 5 BauGB 

9. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Ein-
wirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Na-
turgewalten (hier: hohe bzw. schwankende Grundwasserstände) erforderlich sind 
Das Plangebiet ist gemäß § 9 Abs. 5 BauGB als vernässungsgefährdete Fläche gekenn-
zeichnet. 
Das Planungsgebiet liegt im Einflussbereich des Grundwasserbewirtschaftungsplans Hes-
sisches Ried. Im Einzelnen sind die Vorgaben des Grundwasserbewirtschaftungsplans 
Hessisches Ried, mit Datum vom 9. April 1999 festgestellt und veröffentlicht im Staatsan-
zeiger für das Land Hessen (21/1999 S. 1659) in der Fassung vom 17. Juli 2006 veröf-
fentlicht im Staatsanzeiger 31/2006 S. 1704, zu beachten. 
Daher ist im gesamten Planungsgebiet mit hohen Grundwasserständen zu rechnen. Auf-
grund der Vernässungsgefahr in Nassperioden und der Gefahr von Setzrissschäden in 
Trockenperioden sind besondere Maßnahmen erforderlich. 
Aufgrund der hohen Grundwasserstände, wird darauf hingewiesen, dass im Plangebiet 
mit zusätzlichen Aufwendungen (z.B. bauliche Vorkehrungen gegen Vernässungen) zu 
rechnen ist. 

IV. Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs. 6a BauGB 

10. Hochwasser-Risikogebiet des Rheins im Sinne des § 78b Abs. 1 des Wasserhaus-
haltsgesetzes  
Im Rahmen der Aufstellung eines Hochwasserrisikomanagementplans für den Rhein wur-
den gem. § 74 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) auf der Grundlage aktueller digitaler Ge-
ländemodellierungen Gefahrenkarten für den Rhein erstellt. In den Gefahrenkarten sind 
verschiedene Hochwasserszenarien abgebildet. Nach den aktuellen vorliegenden Gefah-
renkarten ist davon auszugehen, dass der Geltungsbereich des Bebauungsplans bei ei-
nem Extremhochwasser oder im Falle des Versagens der Hochwasserschutzeinrichtun-
gen, z.B. einem Dammbruch überschwemmt werden kann. 
Das Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt somit nach § 78 b Wasserhaushaltsge-
setz in einem Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten. Vorsorgemaßnah-
men gegen Überschwemmungen sind auf Grund dieser Sachlage auf jeden Fall ange-
bracht. 
Bei Sanierung und Neubau von Objekten sind Vorkehrungen zu treffen und, soweit erfor-
derlich, bautechnische Maßnahmen vorzunehmen, um den Eintrag von wassergefährde-
ten Stoffen entsprechend dem Stand der Technik zu verringern. Grundsätzlich empfiehlt 
es sich auch, weitere elementare Vorsorgemaßnahmen beim Bau, bei der Erweiterung 
und der Sanierung zu treffen, um das Schadensmaß bei Überschwemmungen möglichst 
gering zu halten. 
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Informationen hierzu sind auch über das Regierungspräsidium Darmstadt (https://rp-darm-
stadt.hessen.de) zu erhalten. Auf die zu diesem Thema vorliegenden Handlungsanleitun-
gen für Bauherrschaft, Architekten und Planer wird hingewiesen. Insbesondere wird zum 
Thema Hochwasserschutz und risikoangepasstes Bauen auf die „Hochwasserschutzfibel 
– Objektschutz und bauliche Vorsorge“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und 
Heimat verwiesen. Bei Sanierung und Neubau von Objekten sind Vorkehrungen zu treffen 
und, soweit erforderlich, bautechnische Maßnahmen vorzunehmen, um den Eintrag von 
wassergefährdeten Stoffen entsprechend dem Stand der Technik zu verringern. Grund-
sätzlich empfiehlt es sich auch, weitere elementare Vorsorgemaßnahmen beim Bau, bei 
der Erweiterung und der Sanierung zu treffen, um das Schadensmaß bei Überschwem-
mungen möglichst gering zu halten.  

V.  Hinweise und Empfehlungen 

11. Bodendenkmäler 
Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies der HessenArchäologie 
oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. (§ 21 HDSchG). In die-
sen Fällen, kann für die weitere Fortführung des Vorhabens eine denkmalschutzrechtliche 
Genehmigung nach § 18 HDSchG erforderlich werden. 

12. Bodenschutz und Altlasten 
Informationen zu Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), Altlasten, schädlichen Boden-
veränderungen oder Grundwasserschäden liegen für das Plangebiet nicht vor.  
Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische 
Auffälligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht 
einer schädlichen Bodenverunreinigung begründen, sind diese umgehend der zuständigen 
Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Dar-
mstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutach-
ter in Altlastenfragen hinzuzuziehen.  
Schädliche Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs.3 Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, 
erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemein-
heit herbeizuführen. 

13. Kampfmittel 
Sollten im Zuge der Baumaßnahmen Munition oder kampfmittelverdächtige Gegenstände 
zu Tage treten, ist die Arbeit unverzüglich einzustellen, die Fundstelle abzusichern und die 
Polizei bzw. der Kampfmittelräumdienst in Darmstadt zu verständigen (Regierungspräsi-
dium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen, Luisenplatz 2, 64283 Darm-
stadt, Tel. 06151-12-0). 

14. Schutzmaßnahmen für Leitungen und Trinkwasserversorgungsanlagen 
Tiefwurzelnde Bäume müssen lt. DIN 18920 und den technischen Richtlinien GW 125 einen 
Mindestabstand von 2,50 m zu Versorgungsleitungen aufweisen. Wird dieser Abstand un-
terschritten, so sind die Ver- und Entsorgungsleitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu si-
chern oder die Standorte der Bäume entsprechend zu verschieben. 
Pflanzmaßnahmen im Nahbereich zu Versorgungsleitungen sind mit dem Versorgungsträ-
ger abzustimmen. 

VI.  Artenempfehlungen 
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Die in den Artenempfehlungen aufgeführten Arten sind als exemplarisch zu betrachten. 
Gleichwertige Arten sind ebenfalls zulässig. 

1 Laubbäume 
 Laubabwerfende Bäume, aus z. B. folgenden Arten und Sorten, sind zu pflanzen: 

Laubbäume (Wuchshöhe mindestens 20 m) 
Acer platanoides      Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus     Berg-Ahorn 
Corylus colurna     Baumhasel 
Fraxinus excelsior     Gemeine Esche 
Fraxinus pennsylvanica    Rot-Esche 
Gingko biloba     Fächerblätterbaum 
Liriodendron tulipofera    Tulpenbaum 
Platanus acerifolia     Ahornblättrige Platane 
Platanus acerifolia ‚tremonia‘   Säulen Platane 
Quercus cerris     Zerr-Eiche 
Quercus frainetto     Ungarische-Eiche 
Quercus petraea      Trauben-Eiche 
Quercus robur      Stiel-Eiche 
Sophora japonica ‚Regent‘    Schnurbaum 
Sorbus domestica     Speierling 
Tilia cordata       Winter-Linde 
Tilia platyphyllos      Sommer-Linde 
Tilia tomentosa Brabant od. Szeleste  Silber-Linde 
Ulmus carpinifolia      Feldulme 

Laubbäume (Wuchshöhe 8 bis 20 m) 
Acer campestre ‘Elsrijk’    Feldahorn 
Acer campestre ‘Huibers Elegant’   Feldahorn 
Acer x freemanii ‘Autumn Blaze’   Rot-Ahorn 
Acer rubrum      Rot-Ahorn 
Alnus x spaethii     Erle 
Alnus cordata     Italienische Erle 
Betula pendula      Sand-Birke 
Carpinus betulus      Hainbuche 
Castanea sativa     Kastanie 
Catalpa bignonioides    Trompetenbaum 
Celtis occidentalis     Amerikanischer Zürgelbaum 
Crataegus laevigata     Rotdorn 
Crataegus monogyna     Weißdorn 
Fraxinus angustifolia ‚Raywood‘   schmalblättrige Esche 
Fraxinus pennsylvanica ‚Summit‘   Nordamerikanische Rot-Esche 
Gleditsia triacanthos intermis od Skyline  Dornenloser Lederhülsenbaum 
Juglans regia      Walnuss 
Liqidambar styraciflua    Amberbaum 
Malus in Sorten      Apfel 
Ostrya carpinifolia     Hopfenbusche 
Paulownia tomentosa    Blauglockenbaum 
Prunus in Sorten      Kirsche, Pflaume etc. 
Pyrus in Sorten      Birne 
Sorbus aucuparia      Eberesche 
Sorbus aria       Mehlbeere 
Sorbus intermedia ‚Brouwers‘   schmalkronige Mehlbeere 
Sorbus latifolia ‚Henk Vink‘    Breitblättrige Mehlbeere 
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Tilia americana     Amerikanische Linde 
Tilia hanryana     Henrys Linde 
Toona sinensis     Chinesischer Surenbaum 
Ulmus Columnella     Säulen-Ulme 
Ulmus Lobel, Clusis od. Columnella  schmalkronige Ulme 
Zelkova serrata ‚Green Vase‘   Zelkove 

Laubbäume (Wuchshöhe bis 8 m) 
Acer monspessulanum    Französischer Ahorn 
Acer opalus      Italienischer Ahorn 
Crataegus lavallei ‚Carrierei‘   Apfel-Dorn 
Elaeagnus angustifolia    Ölweide 
Fraxinus ornus     Blumenesche 
Koelreuteria paniculata    Blasenbaum 
Magnolia kobus     Kobushi-Magnolie 
Malus spec.      Zieräpfel 
Mespilus germanica     Echte Mispel 
Parrotia persica ‚Vanessa‘    Eisenholzbaum 
Prunus sargentii ‚Rancho‘    Scharlach Kirsche 
Prunus spec      Zierkirschen 
Sorbus x thuringiaca ‚Festigiata‘   Thüringische Mehlbeere 
Sorbus commixta ‚Dodng‘    Japanische Eberesche 
Tilia mongolica     Mongolische Linde 
 

2 Sträucher 
Folgende Sträucher sind vorrangig zu pflanzen: 
 
Amelanchier ovalis      Echte Felsenbirne 
Berberis vulgaris      Gemeine Berberitze 
Cornus mas       Kornelkirsche 
Cornus sanguinea      Roter Hartriegel 
Corylus avellana      Gewöhnliche Hasel 
Euonymus europaeus    Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare      Gewöhnlicher Liguster 
Ligustrum vulgare ‚Atrovirens‘   Immergrüner Liguster 
Lonicera xylosteum      Heckenkirsche  
Prunus spinosa      Schlehe 
Rhamnus carharticus     Kreuzdorn 
Rosa canina      Hunds-Rose 
Rosa rubigonosa      Wein-Rose 
Salix aurita       Ohr-Weide 
Salix caprea       Sal-Weide 
Salix purpurea      Purpur-Weide 
Sambucus nigra      Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana      Wolliger Schneeball 
Viburnum lopulus      Gemeiner Schneeball 
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